
Autismus verstehen e.V. 
Im Brett 2 
72805 Lichtenstein 

 
Tel. 07129/600235 
Fax: 07129/922747 

 
kontakt@autismus---verstehen.de 
www.autismus---verstehen.de 

 
 
 
 

Bis zu einer Spendensumme von 300 Euro pro Einzelspende genügt den Finanzbehörden 
ein „vereinfachter Spendennachweis“: Anstatt einer Spendenbescheinigung nach amtlichem 
Muster reicht ein Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung der Bank (oder 
Ausdruck beim Onlinebanking). 

 
Auf Wunsch stellen wir selbstverständlich auch weiterhin Einzel-Spendenbescheinigungen 
aus. 

 
 
 

Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2b EStDV 
 
 
Autismus verstehen e.V. ist wegen der Förderung gemeinnütziger Zwecke nach dem letzten 
uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbe- 
scheid des Finanzamtes Reutlingen StNr. 78 42/02835 vom 28.08.23 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des 
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Hilfe für Behinderte (§52 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 10 AO) verwendet wird. 

 
Spenden und Mitgliedsbeiträge an Autismus verstehen e.V. sind gemäß § 10 b Abs. 1 EStG 
steuerlich abzugsfähig. 

 
Legen Sie diesen Hinweis zusammen mit dem Überweisungsnachweis Ihrer 
Steuererklärung bei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreissparkasse Reutlingen IBAN: 
DE48 6405 0000 0100 0424 18 
BIC: SOLADES1REU 

Vereinigte Volksbanken eG 
IBAN: DE72 6039 0000 0732 4050 09 
BIC: GENODES1BBV 

Vereinsregister: 
Amtsgericht Stuttgart 
VR 1394 


